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RS OGH 1992/9/16 3Ob508/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1992

Norm

ABGB §1222

Rechtssatz

Die Tochter hat den dotationsp1ichtigen Vater vor der beabsichtigten Eheschließung vollständig und wahrheitsgemäß

über die persönlichen Verhältnisse des Bräutigams zu unterrichten, damit diesem noch vor der Eheschließung eine

fundierte Äußerung (Billigung oder Mißbilligung) zur beabsichtigten Ehe möglich ist.
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